Musterbrief: Meldung der Schwangerschaft bei Kündigung gem. § 10 Abs. 2 MSchG

Vorname Nachname

Straße

PLZ Ort










Ort, Datum

EINSCHREIBEN

Name der Firma
Straße

PLZ Ort
Betrifft: Meldung der Schwangerschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin bei Ihnen seit  ........................................  als .................................... beschäftigt. 
Am .......................... haben Sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum ...........................

ausgesprochen. (Die schriftliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist mir am .............................. zugegangen.)

Wie aus beiliegendem ärztlichen Attest ersichtlich, war ich bereits bei Ausspruch der

Kündigung schwanger. Dieser Umstand wurde mir jedoch erst heute (gestern) bekannt. Der

voraussichtliche Geburtstermin wird der ........................ sein. Die Kündigung ist daher

rechtsunwirksam.

Ich erkläre mich daher (weiterhin) arbeitsbereit und arbeitswillig. (Wahlweise: Ich ersuche

Sie, mir mitzuteilen, wann und wo ich meine Arbeit wieder aufnehmen soll.)

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
........................................

(Unterschrift)
Anlage: ärztliche Bestätigung

Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin unverzüglich mitzuteilen. War

Ihnen aber dieser Umstand bisher nicht bekannt, kann diese Meldung nachgereicht werden

und die Kündigung ist rechtsunwirksam. Dies bedeutet, dass sie als nicht ausgesprochen gilt.

Das Arbeitsverhältnis ist damit weiterhin aufrecht und es besteht grundsätzlich Arbeitspflicht,

ausgenommen es wurde ein Urlaub vereinbart oder es liegt ein Krankenstand vor. 
Die Mitteilung ist rechtzeitig, wenn sie umgehend (wenn möglich innerhalb von 24 Stunden nach

Kenntnis) erfolgt. Diese Mitteilung ist auch dann möglich, wenn Sie erst nach Ende der

Kündigungsfrist von der Schwangerschaft Kenntnis erlangen. Der Kündigungsschutz besteht bis 4 Monate nach der Geburt, bei einer Karenz bis 4 Wochen nach Ende der Karenz.

Jedenfalls ist der Meldung eine ärztliche Bestätigung über die aufrechte Schwangerschaft und

den voraussichtlichen Geburtstermin bei zu legen. 
Sie können aber auch auf ihren besonderen Kündigungsschutz verzichten und die Kündigung

gegen sich wirken lassen.
